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C. Systematisierungskriterien für kooperative Handlungsformen 

Die Systematisierung kooperativer Handlungsformen erfolgt anhand einer Reihe von 

Kriterien und verfolgt das Ziel, die Vielfalt bereits bestehender oder neuartiger Hand-

lungsformen zu ordnen. Dabei sind nicht nur streng rechtliche Kategorien maßgeblich. 

Es soll vielmehr die rechtliche Analyse im zweiten Kapitel vorbereitet und ein Raster 

für die Auswertung des Rechtsvergleiches im dritten Kapitel erstellt werden. Die Krite-

rien werden bei der Auswertung so miteinander kombiniert, dass ein vollständiges Bild 

von Ausgestaltung und Wirkungen des Verwaltungshandelns entsteht. 

I. Beteiligungszeitpunkt 

Abgrenzbar sind verschiedene Handlungsformen anhand des Zeitpunkts, der betrach-

tet wird und in dem Kooperation stattfindet.

Es kann danach differenziert werden, ob die Kooperation lediglich im Vorfeld einer 

einseitigen Entscheidung stattfindet oder direkt bei der Entscheidung als Mitentschei-

dung. Es sind auch kooperative Handlungsformen denkbar, die erst bei Vollzug bezie-

hungsweise Abwicklung einer einseitigen Entscheidung Anwendung finden.

Der Zeitpunkt der Beteiligung ist relevant für die Frage, auf welche Weise die Betei-

ligung Wirkungen entfalten kann und wie intensiv die Einwirkung des Einzelnen die 

Verwaltung beeinflussen kann.

II. Beteiligte an der Kooperation: Leistungsempfänger - Leistungserbringer - Dritte 

Mit diesem Kriterium wird beschrieben, ob und in welchem (sozialleistungs-)rechtli-

chen Verhältnis die Verwaltung kooperativ vorgeht.

Kooperieren Leistungsempfänger und Leistungsträger, handelt es sich um eine Ver-

einbarung zwischen Staat und einzelnem Bürger, die die sozialrechtlichen Rechte und 

Pflichten von Staat und Bürger betrifft. Wird eine Vereinbarung zwischen Leistungsträ-

ger und Leistungserbringer geschlossen, werden dadurch Rechte des Einzelnen mögli-

cherweise auch mit gestaltet. Es können aber auch Vereinbarungen mit Dritten sein, die 

weder den Einzelnen noch den Leistungserbringer betreffen.

Die Beteiligung am kooperativen Prozess ist für die Frage wichtig, wer vom Verwal-

tungshandeln in Rechten berührt wird und deshalb unter Umständen außerhalb des ko-

operativen Prozesses zu beteiligen ist. Mit bedacht werden muss auch eine Einbezie-

hung der jeweiligen Interessen bei den Verhandlungen. 
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